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Änderungsantrag zu GSP.W01

Von Zeile 233 bis 236 löschen:
andere Zentralbanken auch, gleichberechtigt das Ziel der Wohlstandsmehrung und eines hohen
Beschäftigungsstands verfolgen. Solange die Unabhängigkeit der Zentralbank gesichert ist, sollte es
zulässig sein, dass die Notenbank in schweren Krisen die Liquidität der Staaten garantiert.

Begründung

Hier liegt ein unauflösbarer Widerspruch vor. In dem Augenblick, in dem die EZB als unbedingter
Garantiegeber der Regierungen von Mitgliedsstaaten einzuspringen hat, ist sie definitionsgemäß nicht
mehr operativ unabhängig. Diese Forderung ergibt keinen logischen Sinn. Sie macht uns argumentativ
verwundbar, wenn wir wirtschaftspolitische Kompetenz beweisen wollen.
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